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Aufstellung des Bebauungsplans 03.01/2 "Th.-Heuss-Straße"
(Eppingerstraße) im Planbereich 08.12 Theodor-Heuss-Straße,
Gemarkung Fellbach

- Abgrenzungsplan -
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Letter-of-Intent 
im Zusammenhang mit dem Investorenauswahlverfahren 

„Wohnbebauung Eppingerstraße“ 

zwischen der 

Stadt Fellbach, 
Marktplatz 1, 70734 Fellbach, 

vertreten durch die Oberbürgermeisterin Frau Gabriele Zull 

- nachfolgend „Stadt“ genannt -

und der 

Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau, 
Heusteigstraße 27/29, 70180 Stuttgart, 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Norbert Tobisch und den Prokuristen Herrn 
Christoph Welz 

- nachfolgend „Investor“ genannt -

- die Stadt und der Investor werden nachfolgend auch gemeinsam „Parteien“ genannt - 

1. Vorbemerkung

Die Stadt ist Eigentümerin der sich aus den Flurstücken Nr. 3523/3, 3524/1 und 3524 
zusammensetzenden und ca. 2.125 qm großen Fläche „Eppingerstraße 5-7“ in Fellbach 
(nachfolgend „Projektgrundstück“ genannt).  

Mit dem Ziel der Errichtung eines zukunfts- und sozialorientierten sowie innovativen 
Wohnbauvorhabens mit unterschiedlichen Wohnformen für eine breite soziale Mischung 
der Bewohnerschaft, mit innovativen Energie- und Mobilitätsformen und einem hohen 
ökologischen Anspruch, hat die Stadt ein Investorenauswahlverfahren durchgeführt, im 
Rahmen dessen die Stadt mit Unterzeichnung dieses Letter-of-Intent dem finalen 
Angebot des Investors vom 8. August 2022 („finales Angebot“) sowie dem 
Verhandlungsgespräch vom 20.09.2022 den Zuschlag erteilt.  

Gemäß den Vorgaben des dem Investorenauswahlverfahren zugrundeliegenden 
Verfahrensleitfadens („Verfahrensleitfaden“) hat der Investor nun in einem zweiten 
Schritt einen international beschränkten Architektenwettbewerb in Form eines 
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Einladungswettbewerbs („Architektenwettbewerb“) durchzuführen. Im Anschluss an 
diesen Architektenwettbewerb ist der Abschluss eines Kauf- und eines 
Erbbaurechtsvertrags beabsichtigt, in dem sich der Investor u.a. zur Realisierung des 
finalen Angebots und des Siegerentwurfs des Architektenwettbewerbs verpflichtet. 

2. Architektenwettbewerb 

2.1 Der Investor ist verpflichtet, in Abstimmung mit der Stadt einen Architektenwettbewerb 
auf der Grundlage des Verfahrensleitfadens nebst Anlagen (insbesondere unter 
Beachtung der Vorgaben in Ziffer 3.1 des Verfahrensleitfadens) und seinem finalen 
Angebot auf eigene Kosten durchzuführen. Etwaige Abweichungen vom 
Verfahrensleitfaden und/oder dem finalen Angebot bedürfen der Zustimmung der Stadt.  

 Die Parteien sind sich einig, dass in dem Architektenwettbewerb (abweichend von den 
Angaben des finalen Angebots), keine konkrete Anzahl an Baukörpern vorgegeben wird. 

 Die Wettbewerbsunterlagen sind bis spätestens zum 31. Dezember 2022 an neun 
Architekturbüros, darunter fünf regionale und vier internationale Büros, zu versenden. 
Die Stadt und die IBA’27 GmbH sind berechtigt, gemeinsam zwei der vier zu 
berücksichtigenden internationalen Büros zu benennen. Die fünf zu berücksichtigenden 
regionalen Büros werden der Investor, die Stadt und die IBA’27 GmbH einvernehmlich 
festlegen. 

2.2 Der Investor ist verpflichtet, bei der Durchführung des Architektenwettbewerbs die 
Regelungen der als Anlage 2.2 beigefügten IBA’27-Kooperationsvereinbarung 
zwischen der Stadt und der IBA’27 GmbH einschließlich der dem Verfahrensleitfaden 
als Anlage 2 beigefügten projektspezifischen Ziele und der Zielsetzung der 
Wohnbauoffensive 2020 einzuhalten bzw. die Stadt von den in der IBA’27-
Kooperationsvereinbarung geregelten Pflichten freizustellen. Der Investor ist 
insbesondere dazu verpflichtet, die in der IBA’27-Kooperationsvereinbarung geregelten 
Dokumentationspflichten zu erfüllen und insoweit sicherzustellen, dass einer 
Verwendung sämtlicher der IBA’27 GmbH überlassenen Dokumentation/Unterlagen 
keine Ansprüche Dritter (insbesondere Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Rechte 
am eigenen Bild und Datenschutzrechte) entgegenstehen.  

 Ferner hat der Investor sicherzustellen, dass der der IBA’27-Kooperationsvereinbarung 
als Anlage 3a beigefügte Qualitätenkatalog eingehalten wird. 

2.3 Die Organisation und die Durchführung des Architektenwettbewerbs erfolgt durch den 
Investor, der jedoch verpflichtet ist, die IBA’27 GmbH in dem in der IBA’27-
Kooperationsvereinbarung vorgesehenen Umfang einzubinden.  
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 Der Investor hat im Rahmen des Architektenwettbewerbs sicherzustellen, dass die Stadt 
mindestens sechs der elf stimmberechtigten Jury-Mitglieder stellt. Die sechs Jury-
Mitglieder der Stadt setzen sich zusammen aus vier Sachpreisrichtern (jeweils ein 
Vertreter der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen) und zwei Fachpreisrichtern. Der 
Investor stellt mindestens 5 der stimmberechtigten Jury-Mitglieder. Die fünf 
stimmberechtigten Jury-Mitglieder des Investors setzen sich zusammen aus vier 
Fachpreisrichtern und einem Sachpreisrichter.  

 Der Investor ist verpflichtet, die Stadt auf jederzeitiges Verlangen sowie in regelmäßigen 
Abständen über den Stand des Architektenwettbewerbs zu informieren. 

2.4 Die Stadt wird den Investor bei der Durchführung des Architektenwettbewerbs soweit 
erforderlich unterstützen. 

2.5 Der Investor ist verpflichtet, unmittelbar nach Entscheidung des Preisgerichts über den 
Siegerentwurf die planerische Umsetzung des Siegerentwurfs zu beginnen. 
Abweichend von dem auf Seite 19 des finalen Angebots enthaltenen Terminplan sind 
sich die Parteien einig, dass der Investor innerhalb von 24 Monaten nach Vorliegen einer 
den Bau des Siegerentwurfs gestattenden Baugenehmigung, spätestens jedoch im Jahr 
2027 den genehmigten Siegerentwurf fertigstellen wird.  

3. Grundstücksverträge 

3.1 Nach Durchführung des Architektenwettbewerbs ist beabsichtigt, dass dem Investor 2/3 
der Fläche des Projektgrundstücks über einen Kaufvertrag und 1/3 der Fläche des 
Projektgrundstücks über einen Erbbaurechtsvertrag zu den im Verfahrensleitfaden 
geregelten Konditionen und nach näherer Maßgabe des finalen Angebots des Investors 
zur Verfügung gestellt werden (nachfolgend insgesamt „Grundstücksverträge“ 
genannt).  

3.2 Im Rahmen der Grundstücksverträge wird sich der Investor zur Realisierung des finalen 
Angebots sowie des Siegerentwurfs des Architektenwettbewerbs verpflichten. Die 
Erfüllung dieser Realisierungspflicht kann u.a. über ein Wiederkaufrecht für die Stadt 
und ein Vertragsstrafeversprechen abgesichert werden. Etwaige sich aus dem 
Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs oder des finalen Angebots ergebende 
konkrete Nutzungen/Nutzungsbeschränkungen bzw. betriebsbezogene Vorgaben kann 
die Stadt ergänzend u.a. über Dienstbarkeiten/Reallasten absichern.  

 In den Grundstücksverträgen wird der Investor berechtigt sein, das Erbbaurecht nach 
dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) aufzuteilen und es mit zur Finanzierung der 
Realisierung des Siegerentwurfs (soweit dieser sich auf die mit dem Erbbaurecht zu 
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belastende Teilfläche bezieht) erforderlichen Grundpfandrechten zu belasten. Ferner 
wird der Investor berechtigt sein, dass Erbbaurecht mit Dienstbarkeiten und Reallasten 
zu belasten, die zur rechtlichen Umsetzung des mit dem Siegerentwurf im 
Zusammenhang stehenden Nutzungskonzepts erforderlich sind.  

 Darüber hinaus werden in den Grundstücksverträgen allgemeine Belegungsbindungen 
nach den Vorgaben des Landeswohnraumförderrechts (insbesondere der VwV-
Wohnungsbau BW in der im Zeitpunkt des Abschlusses der Grundstücksverträge 
gültigen Fassung), ggf. dinglich gesichert zu Gunsten der Stadt, vereinbart werden. Für 
den Fall, dass die Vorgaben des Landeswohnraumförderrechts im Zeitpunkt des 
Abschlusses der Grundstücksverträge von den im Zeitpunkt der Beantragung von 
Fördermitteln durch den Investor maßgeblichen Vorgaben des 
Landeswohnraumförderrechts abweichen, werden die Parteien im Hinblick auf die 
Regelungen zu den Belegungsbindungen einschließlich etwaiger dinglicher 
Sicherungen in den Grundstücksverträgen die Möglichkeit einer nachträglichen 
einvernehmlichen Anpassung vereinbaren. 

3.3 Der Investor wird sich im Rahmen der Grundstücksverträge zur Einhaltung sämtlicher 
Pflichten aus der IBA’27-Kooperationsvereinbarung verpflichten. 

4. Vorhabenbezogener Bebauungsplan / Planungskostenübernahme 

4.1 Die Stadt beabsichtigt, das für die Realisierung des Siegerentwurfs des 
Architektenwettbewerbs und des finalen Angebots erforderliche Baurecht im Wege 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zu schaffen. Grundlage ist der Antrag des 
Investors über die Einleitung des Bebauungsplanverfahrens (Einleitungsbeschluss). 

4.2 Die Stadt wird die für das Bebauungsplanverfahren erforderlichen Gutachten und 
Planungsleistungen beauftragen. Der Investor ist verpflichtet, der Stadt die im Rahmen 
des Bebauungsplanverfahrens anfallenden und bereits angefallenen Gutachten- und 
Planungskosten zu erstatten (auch soweit diese zeitlich vor dem vom Investor zu 
beantragenden Einleitungsbeschluss entstanden sind). Der Investor ist ferner 
verpflichtet, sich auf jederzeitiges Verlangen der Stadt in einem gesonderten 
Städtebaulichen Vertrag bzw. einer Planungskostenvereinbarung zur Übernahme der 
im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens anfallenden bzw. bereits angefallenen 
Gutachten- und Planungskosten zu verpflichten.  

4.3 Es wird klargestellt, dass der Investor aus diesem Letter-of-Intent keinen Anspruch 
gegen die Stadt dahingehend herleiten kann, dass ein Bebauungsplanverfahren von 
dieser eingeleitet und/oder weiter betrieben und ein Satzungsbeschluss 
herbeibeigeführt wird. Auf § 1 Absatz 3 Satz 2 BauGB wird verwiesen. Den Parteien ist 
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bekannt, dass der Gemeinderat bei der Abwägung in einem Bebauungsplanverfahren 
durch diesen Letter-of-Intent keinen vertraglichen Bindungen oder sonstigen 
Verpflichtungen unterworfen ist. 

 Es wird klargestellt, dass der Abschluss dieses Letter-of-Intent zudem keinen Anspruch 
auf Erteilung/Änderung/Anpassung einer Baugenehmigung für den Siegerentwurf des 
Architektenwettbewerbs begründet. 

5. Fortgeltung der Vorgaben aus dem Verfahrensleitfaden 

Die Parteien sind sich einig, dass die Vorgaben des Verfahrensleitfadens auch nach 
Erteilung des Zuschlags und während des Architektenwettbewerbs entsprechend 
fortgelten und einzuhalten sind. 

6. Kündigung 

6.1 Für den Fall, dass (i) der Investor gegen die Pflichten aus diesem Letter-of-Intent 
(einschließlich der Vorgaben des über vorstehende Ziffer 5 auch nach 
Zuschlagserteilung noch fortgeltenden Verfahrensleitfadens) verstößt, oder (ii) die 
IBA’27 GmbH die IBA’27-Kooperationsvereinbarung aus einem vom Investor zu 
vertretenden Grund kündigt, ist die Stadt zur Kündigung dieses Letter-of-Intent 
berechtigt. 

6.2 Es wird klargestellt, dass im Falle einer Kündigung dieses Letter-of-Intent durch die Stadt 
Ansprüche des Investors gegen die Stadt – gleich aus welchem Grund – 
ausgeschlossen sind. 

7.  Schlussbestimmungen 

7.1 Die Parteien sind sich einig, dass aus diesem Letter-of-Intent keine Verpflichtungen zur 
Übertragung und zum Erwerb von Grundeigentum resultieren und dieser Letter-of-Intent 
auch nicht entsprechend ausgelegt werden kann.  

7.2 Sämtliche Änderungen und Ergänzungen dieses Letter-of-Intent bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für eine Aufhebung oder Änderung des 
Schriftformerfordernisses.  

7.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Letter-of-Intent unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien 
werden anstelle der unwirksamen Bestimmung eine Regelung treffen, die dem rechtlich 
gewollten Ergebnis und dem wirtschaftlich angestrebten Erfolg in zulässiger Weise am 
nächsten kommt. 
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